
Unterspritzen von Falten 
stellt Heilkundeausübung dar 
 

Mit Beschluss vom 28.04.2006 (Az.: 13 A 2495/03) hat das Oberverwaltungsgericht 
Münster mit überzeugenden Gründen das 
Faltenunterspritzen als Ausübung der Heilkunde am Menschen qualifiziert und 
entschieden, dass Kosmetikerinnen, die - wie die 
Klägerin – im Rahmen ihrer Tätigkeit derartige Leistungen anbieten/erbringen, dafür 
eine Erlaubnis nach dem 
Heilpraktikergesetz (HPG) benötigen. (Auch) das Unterspritzen von Gesichtsfalten im 
Rahmen kosmetischer Behandlungen 
erfordert nämlich ärztliche/medizinische Fachkenntnisse, und zwar unabhängig 
davon, ob dabei Hyaluronsäure enthaltende 
Präparate (z. B. „Restylane“) verwendet werden oder „OutLine“ eingesetzt wird und 
ob die Produkte in Deutschland zugelassen 
sind.  
  


